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1. Auftrag und Auftragsdurchführung

Der  Geschäftsführer des
Spitzenverband ZNS (SpiZ)

Berlin,

Herr Bernhard Michatz, hat uns den Auftrag erteilt, die Ge winnermitt lung der Spitzenverband ZNS
(SpiZ) (im Fol gen den auch Verband gen annt) für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 auf der
Grund la ge der von uns ge führten Auf zeichnun gen sowie der uns erteil ten Aus künf te zu er stellen.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir die Gewinnermittlung für die Zeit vom 1. Januar bis
31. Dezember 2025 unter Beachtung der deutschen steuerrechtlichen Vorschriften zur Gewinnermitt-
lung und der sie ergän zenden Vorschriften der Satzung erstellt.  

Art, Umfang und Ergebnis der von uns durchgeführten Erstellungshandlungen haben wir in unseren Ar-
beits pa pie ren festge hal ten.

Über die im Rahmen der Auftragsdurchführung getroffenen Feststellungen erstatten wir den nachfol-
gen den Be richt. Auftragsgemäß umfasst der Bericht ferner die Erläuterungen der we sentlichen Pos ten
der Gewinnermittlung.  

Die Arbeiten wurden in den Monaten Februar bis Juni 2026 - mit Unterbrechnungen- in un se rem Bü ro in
Bonn durchge führt. 

Die erforderlichen Auskünfte erteilte uns der für das Rechnungswesen zuständige Geschäftsführer des
Verbandes, Herr Bernhard Michatz sowie Herr Thorsten Seehagen, der uns als Aus kunfts per son be-
nannt wur de.

Dem Auftrag liegen die als Anlage 5 beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ vom 1. Januar 2024 und die
Son der be din gun gen für die Erhö hung der Haftung zugrunde. Diese regeln auch un sere Verantwort lich-
keit Drit ten ge genüber. Soweit in den für diesen Auftrag geltenden gesetzlichen Vorschriften eine Haf-
tungs höchst summe nicht festge legt ist, bestimmt sich diese nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftrags be-
dingungen bzw. nach den Son der bedingungen für die Erhö hung der Haftung. 
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2. Rechtliche Verhältnisse

2.1 Allgemeine Rechtsverhältnisse

Name: Spitzenverband ZNS (SpiZ)

Sitz: Berlin

Zweck des Verbandes: 1. Der Spitzenverband ZNS ist ein Zusammenschluss
 von Berufsverbänden, der die Interessen seiner Mitglie-
 der und somit die Interessen der in den jeweiligen 
 Verbänden organisierten Ärzte auf der fachärztlichen
 Versorgungsebene bündelt, um sie koordiniert gegen
 über Politik, Selbstverwaltung und Öffentlichkeit, sowie
 den Krankenkassen zu vertreten.

 2. Die Mitgliedsverbände behalten hierbei im vollen
 Umfang ihre Eigenständigkeit. 

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember eines Jahres

Satzung: In der Fassung vom 27.10.2022

Verbandsmitglieder:                                        BDN, Berufsverband Deutscher Neurologen e.V.
                                                                          BVDP, Berufsverband Deutscher Psychiater e.V.
                                                                          BKJPP, Berufsverband für Kinder und Jugendpsy-
                                                                          chiatrie und Psychotherapie in Deutschland e.V.
                                                                          BVDN, Berufsverband Deutscher Nervenärzte e.V.
                                                                          BPM, Berufsverband der Fachärzte für Psychosomati-
                                                                          sche Medizin und Psychotherapie Deutschlands e.V.
                                                                          BÄP in der DGPT, Berufsverband ärztlicher Psychoa-
                                                                          nalytikerinnen und Psychoanalytiker in der Deutschen
                                                                          Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie,
                                                                          Psychosomatik und Tiefenpsychologie

Mitgliederversammlung:                 In der Mitgliederversammlung vom 11.9.2025 wurde
                                                                          der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 ein-
                                                                          stimmig genehmigt und festgestellt. Der Geschäftsfüh-
                                                                          rung wurde Entlastung erteilt. 
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3. Grundlagen der Gewinnermittlung

Die Erstellung der Gewinnermittlung erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften sowie der
Satzung.

Die Aufzeichnungen für die Gewinnermittlung wurden im Berichtsjahr mittels des Programms
"Kanzlei-Rechnungswesen pro" der DATEV eG, Nürnberg, verarbeitet.

Eine stichprobenweise Prüfung der Unterlagen ergab, dass die Aufzeichnungen voll ständig, richtig und
zeitgerecht erfasst und erfasst worden sind. Aufzeichnungen, Schriften und Belege werden geordnet
auf bewahrt.
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4. Bescheinigung 

Gemäß einer uns von der Spitzenverband ZNS (SpiZ), Berlin, übergebe nen Vollstän digkeitserklä rung
ent hal ten die Auf zeichnun gen nach Über zeu gung der gesetzlichen Vertreter des Verbandes alle für die
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 aufzeichnungs pflich ti gen Ge schäfts vor fäl le und die Ge-
winner mittlung sämtli che Ein nahmen und Ausgaben. 

Wir erteilen dem Spitzenverband ZNS (SpiZ) für die beigefügte steuerliche Gewinnermittlung nach § 4
Abs. 3 EStG fol gende Be scheinigung:

Bescheinigung über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß die beigefügte steuerliche Gewinnermittlung von Spitzenverband ZNS (SpiZ)
für den Zeit raum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 unter Beachtung der steuerrechtlichen Vor-
schriften und der er gän zen den Be stimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstel lung wa ren
die von uns geführ ten Auf zeichnungen, Belege und Bestandnachweise, sowie die uns erteil ten Aus künf-
te, die wir auftrags ge mäß nicht geprüft haben.

Wir haben unseren Auftrag unter sinngemäßer Anwendung der Verlautbarungen des Instituts der Wirt-
schafts prüfer in Deutschland e. V. (IDW) zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresab schlüssen
durchge führt.

Bonn, den 30. Juni 2026 

dhpg Wirtschaftsprüfer Rechtsanwälte 
Steuerberater GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Berufsausübungsgesellschaft

Dr. Lutz Engelsing Nora Backhaus 
Steuerberater Steuerberaterin
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                                    Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2025 

Spitzenverband ZNS Spitzenverband, Berlin

                              Anlage 1/1

AKTIVA

€
Geschäftsjahr

€
Vorjahr

€
 

A. Umlaufvermögen
 

I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 100.212,40 91.333,97

 

Summe Umlaufvermögen 100.212,40 91.333,97
 

100.212,40 91.333,97
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                                    Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2025 

Spitzenverband ZNS Spitzenverband, Berlin

                              Anlage 1/2

PASSIVA

€
Geschäftsjahr

€
Vorjahr

€
 

A. Eigenkapital Verein
 
 

I. Ergebnisvortrag 91.333,97 114.698,35
 

II. Jahresergebnis 8.878,43 23.364,38-
 

Summe Eigenkapital 100.212,40 91.333,97
 

100.212,40 91.333,97
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GEWINNERMITTLUNG nach § 4 Abs. 3 EStG vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025
Spitzenverband ZNS (SpiZ), Berlin

Anlage 2

€
Geschäftsjahr

€
Vorjahr

€
 

A. EINNAHMEN
 

1. Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, Auf-
nahmegebühren und Umlagen 62.535,00 61.245,00

 

SUMME EINNAHMEN 62.535,00 61.245,00
 

B. AUSGABEN
 
 

1. Raumkosten
 

a) Miete und Pacht 3.600,00 4.500,00
 

2. Steuern, Versicherungen und Beiträge 107,10 0,00
 

3. Werbe- und Reisekosten 0,00 18.015,17
 

4. Instandhaltung und Werkzeuge 3.812,34 7.717,05
 

5. Verschiedene Ausgaben 46.137,13 54.377,16
 

Summe Ausgaben 53.656,57 84.609,38
 

SUMME AUSGABEN 53.656,57 84.609,38
 

C. JAHRESERGEBNIS 8.878,43 23.364,38-
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Ergänzende Anlagen
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Anlage 3 /1

ERLÄUTERUNGEN zu den Posten der Gewinnermittlung 
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

Spitzenverband ZNS, Berlin

A. EINNAHMEN

1. Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, Aufnah-
megebühren und Umlagen 62.535,00 €

Vorj.: 61.245,00 €

Geschäftsjahr Vorjahr
€ €

Echte Mitgliedsbeiträge 62.535,00 61.245,00

62.535,00 61.245,00

SUMME EINNAHMEN 62.535,00 €
Vorj.: 61.245,00 €

B. AUSGABEN

1. Raumkosten

a) Miete und Pacht 3.600,00 €
Vorj.: 4.500,00 €

Geschäftsjahr Vorjahr
€ €

Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter 3.600,00 4.500,00

3.600,00 4.500,00
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2. Steuern, Versicherungen und Beiträge 107,10 €
Vorj.: 0,00 €

Geschäftsjahr Vorjahr
€ €

Versicherungen 107,10 0,00

107,10 0,00

3. Werbe- und Reisekosten 0,00 €
Vorj.: 18.015,17 €

Geschäftsjahr Vorjahr
€ €

Kosten der Öffentlichkeitsarbeit 0,00 18.015,17

0,00 18.015,17

4. Instandhaltung und Werkzeuge 3.812,34 €
Vorj.: 7.717,05 €

Geschäftsjahr Vorjahr
€ €

Wartungskosten für Hard- und Software 3.812,34 7.717,05

3.812,34 7.717,05
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5. Verschiedene Ausgaben 46.137,13 €
Vorj.: 54.377,16 €

Geschäftsjahr Vorjahr
€ €

Geschäftsführungskosten 35.000,00 42.500,00
Aufwandsentschädigungen 5.712,00 9.163,00
Veranstaltungskosten 1.289,55 0,00
Rechts- und Beratungskosten 1.091,83 0,00
Abschluss- und Prüfungskosten 1.030,36 977,64
Buchführungskosten 2.013,39 1.736,52

46.137,13 54.377,16

Summe Ausgaben 53.656,57 €
Vorj.: 84.609,38 €

SUMME AUSGABEN 53.656,57 €
Vorj.: 84.609,38 €

C. JAHRESERGEBNIS 8.878,43 €
Vorj.: -23.364,38 €
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Gewinn- und Verlustrechung 
nach Sphären
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Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 
vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Spitzenverband ZNS Spitzenverband, Berlin

                                                                                                                                            Anlage 4 / 1

IDEELLER BEREICH

€
Geschäftsjahr

€
Vorjahr

€
 

A. EINNAHMEN
 

1. Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, Auf-
nahmegebühren und Umlagen 62.535,00 61.245,00

 

SUMME EINNAHMEN 62.535,00 61.245,00
 

B. AUSGABEN
 
 

1. Raumkosten
 

a) Miete und Pacht 3.600,00 4.500,00
 

2. Steuern, Versicherungen und Beiträge 107,10 0,00
 

3. Werbe- und Reisekosten 0,00 18.015,17
 

4. Instandhaltung und Werkzeuge 3.812,34 7.717,05
 

5. Verschiedene Ausgaben 46.137,13 54.377,16
 

Summe Ausgaben 53.656,57 84.609,38
 

SUMME AUSGABEN 53.656,57 84.609,38
 

C. JAHRESERGEBNIS 8.878,43 23.364,38-
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KONTENNACHWEIS zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 
vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Spitzenverband ZNS Spitzenverband, Berlin

                                                                                                                                        Anlage 4 / 2

IDEELLER BEREICH
Konto  Bezeichnung € €

 
Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, Aufnahmege-
bühren und Umlagen

4000 0 Echte Mitgliedsbeiträge 62.535,00
 

Miete und Pacht
6310 0 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter 3.600,00

 
Steuern, Versicherungen und Beiträge

6400 0 Versicherungen 107,10
 

Instandhaltung und Werkzeuge
6495 0 Wartungskosten für Hard- und Software 3.812,34

 
Verschiedene Ausgaben

6301 0 Geschäftsführungskosten 35.000,00
6302 0 Aufwandsentschädigungen 5.712,00
6304 0 Veranstaltungskosten 1.289,55
6825 0 Rechts- und Beratungskosten 1.091,83
6827 0 Abschluss- und Prüfungskosten 1.030,36
6830 0 Buchführungskosten 2.013,39

46.137,13
 

JAHRESERGEBNIS 8.878,43
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1. Geltungsbereich
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.
(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.
(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-

-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 

wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

 
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-

die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-

enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
-

de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 

Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 

des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
-

letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 

-

Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 

rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-

 
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  

in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.
(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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